
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Brunsbüttel 

über die Gültigkeit der Wahl des  

hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Brunsbüttel 
 

Nach § 84 Abs. 2 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO) vom 09. 
Dezember 2019 wird bekannt gemacht, dass der Kreis Dithmarschen als 
Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen der Wahlprüfung nach § 83 GKWO mit 
Entscheidung vom 16. Juli 2024 die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der 
Stadt Brunsbüttel vom 9. Juni 2024 für gültig erklärt hat. 

Das von mir am 14. Juni 2024 amtlich bekannt gegebene Ergebnis der Wahl ist 
damit bestätigt. 

Die Entscheidung ist rechtskräftig. 

Brunsbüttel, 19. Juli 2024 

 

Stadt Brunsbüttel 

der Gemeindewahlleiter 

Mike Missullis 

 


